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Kircheinwohnergemeinde               Mai  2010 
    

 

Aktuelle Information 
Kircheinwohnergemeinde (Bestattungsgemeinde) Lotzwil 
 

 

Was tun beim Tod eines Angehörigen? 

 
 
Arzt          Möglichst rasch benachrichtigen 
         Eventuell Notfallarzt, wenn Hausarzt nicht erreichbar Tel.   062 922 77 55 
 
Bestattungs- Ein in der Region tätiges Bestattungsunternehmen                
Unternehmen         berät Sie bei der Auswahl des Sarges und der  
 Ausstattung 
  

         Anzeige des Todesfalles 
   
Zivilstandsamt       in Langenthal, Melchnaustrasse 28 Telefon   031 63 5 42 92  
Oberaargau                
 
und          Einwohnergemeinde ihres Wohnortes 
 
         Mitbringen: 

   -  Totenschein (vom Arzt erstellt) 
   -  Familienbüchlein oder Niederlassungsbewilligung 

 

        Organisation der Bestattung 
Kircheinwohnergemeinde Lotzwil  
  

       Ansprechperson:   Herr Andreas Schrag   Natel      078  608 25 22  
              
        Herr Schrag nimmt Kontakt mit dem Pfarramt auf. 
         Welcher Pfarrer zuständig ist regelt der Amtswochenplan. 
 
         Evangelisch-reformiert    
         Pfarramt I     Telefon      062 922 11 27 
                         
         Pfarramt II      Telefon      062 922 57 79 
                   
         Römisch-katholisch    Telefon                  062 922 14 09 
          
 
   
Gemeinsam mit den Angehörigen legt Herr Schrag den Beerdigungstermin fest und bespricht mit 
ihnen die Details von Bestattung und Trauerfeier.  (Art der Bestattung, welches Grab, 
Blumenschmuck, Grabschmuck usw.). Alles wird verbin dlich festgelegt. Herr Schrag übernimmt 
die Koordination und meldet die Kremation an. 
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Wichtige Hinweise: 
 

 
 

Aufbahrung Bei Erdbestattung: Aufbahrungshalle Lotzwil 
 Bei Kremation:   Aufbahrungshalle Lotzwil oder 
     Aufbahrungshalle Krematorium Langenthal 
 
 
 
Leidzirkular         Mit Druckerei Kontakt aufnehmen – Leidzirkular entwerfen – Druckauftrag erteilen. 
         Achtung: Terminproblem über Wochenende! 
 
      
 
 
Wohnung         Wenn nötig auf den nächstmöglichen Termin kündigen oder Vorstellen        
        eines für den Vermieter zumutbaren Ersatzmieters (Art. 264 OR). 
 

 
 
 

Allgemeine         AHV-Ausgleichskasse, Krankenkasse, übrige Versicherungen, Zeitschriften, 
Meldungen        Telefon/Radio usw. 
 
 
 
 
Weiterführende Informationen über das Friedhof- und Bestattungswesen finden Sie in unserer 
Homepage www.kirche-lotzwil.ch, unter der Rubrik Kircheinwohnergemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotzwil, im Mai 2010     Kircheinwohnergemeinde Lotzwil 
 
 
       Sekretärin  
       Ch. Eckert 
 
 
          
 
 
 
 

***  Bitte aufbewahren *** 
 
 
 

 


